
 

 

 

 
 
 
 
 

Nichtamtliche Gesamtfassung 

Bitte beachten Sie, dass die nicht-amtlichen 

Gesamtfassungen zu Ihrer Information dienen, dieses 

Angebot aber keine amtliche Bekanntmachung darstellt. 

Rechtlich verbindlich ist allein die in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Hochschule Rhein-Waal 

veröffentlichte Fassung. 

 

 

Ordnung der Hochschule Rhein-Waal für die Verleihung einer 

Honorarprofessur 

vom 24.11.2009 (Amtliche Bekanntmachung 09/2009) 

 
 
 

§ 1 
 

Die Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ verleiht die Hoch- 

schule Rhein-Waal an Personen, die auf einem an der der Hochschule Rhein-Waal 

vertretenen Fachgebiet hervorragende Leistungen in der beruflichen Praxis bei der 

Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder 

hervorragende Leistungen in Forschung, Kunst und Lehre, künstlerischen Entwick- 

lungsvorhaben und Kunstausübung erbringen, die den Anforderungen für hauptberuf- 

liche Professorinnen und Professoren entsprechen. 

 

§ 2 
 

Die Verleihung der Bezeichnung setzt eine in der Regel fünfjährige erfolgreiche selb- 

ständige Lehrtätigkeit voraus, die durch ein Gutachten nachzuweisen ist. Die oder der 

Vorgeschlagene verpflichtet sich, mit der Verleihung zur „Honorarprofessorin“ oder 

zum Honorarprofessor“ an der Hochschule Rhein-Waal zu lehren; ein regelmäßiges 

und nachhaltiges Engagement in Lehre und Forschung für die Hochschule wird er- 

wartet. 

 

§ 3 
 

Das Recht zur Führung der Bezeichnung ruht, wenn die oder der Berechtigte die Be- 

zeichnung „Professorin“ oder „Professor“ aus einem sonstigen Grund führen kann.  Die 

Verleihung der Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ be- gründet 

weder ein Dienstverhältnis noch den Anspruch auf Übertragung eines Amtes. 

 

 
§ 4 



 

 

 

 
 
 
 
 

Nichtamtliche Gesamtfassung 

Bitte beachten Sie, dass die nicht-amtlichen 

Gesamtfassungen zu Ihrer Information dienen, dieses 

Angebot aber keine amtliche Bekanntmachung darstellt. 

Rechtlich verbindlich ist allein die in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Hochschule Rhein-Waal 

veröffentlichte Fassung. 

 

Diese Ordnung ist am 25.11.2009 in Kraft getreten. 


